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IV. Jahrpana. Nr. tl. 1. Dezember 1909.

vie Oockämpierin
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Aufruf an das Zürcher Uolk!
Ihr Männer und Frauen,

die Ihr allem sozialen Fortschritt huldigt, herbei, herbei

zur aufktärenden Arbeit! Von Mund zu Mund
Pflanze sich weiter das belehrende Wort, auf daß auch
wir am 12. Dezember 1999 mit festein Fuß ein
Zukunftsland betreten, wo Milde und ein liebreich
Verstehen den fehlenden Mann, die fehlende Frau,
den strauchelnden Jüngling und das fallende Mädchen

zur Neue zwingt, der nachhaltig tiefeil, und die
Irregeleiteten, die körperlich und seelisch Geknickten
an der dargebotenen hilfreichen Hand des Gesetzes
sich aufrichten zu neuem, von der Seele Pein und
Schmerz geheiligtem Leben

Ihr stimmberechtigten Männer!
Nimmermehr kann es Euer Wille sein, daß Ihr

einer Gesetzeswohltal wehren wollt, die bereits in
vielen Auslandsstaaten und der Hälfte unferer
Schweizerkantone ihre segensreichen Wirkungen auslöst.

Durch die bedingte Verurteilung, welche im
Falle eines Vergehens dem mit dem Gesetz in Konflikt
Geratenen durch den Aufschub der Urteilsvollstrek-
kung eine Probezeit gewährt zu eventuellem Nachlaß
der Strafe bei günstigem Verhalten, hat die Kriminalität

(die verbrecherischen Handlungen) eine von
Jahr zu Jahr weiterschreitende Abnahme erfahren.
In allen Ländern, wo die bedingte Verurteilung
ihren Einzug gehalten, ist diese Tatsache statistifch
erhärtet. Es gilt, im Kanton Zürich nicht erst den Segen

dieser neuen Rechtseinrichtung abzuwarten; die
Probe ist schon geleistet! Darum vorwärts auf der
vorgezeichneten Bahn des Rechtsfortschrittes!

Das verbrechen als gesellschaftliche Erscheinung.
Von Otto Lang.

Am 13. November 1888, also vor mehr als zehn Jahren, hat
das Schweizervolk eine Veriassungsr. Vision angenommen, durch
welche der Bund ermächtigt wird, ein einheitliches Zivilrecht und
ein einheitliches Strasrecht zu erlassen, an Stelle der vielgestaltigen
kantonalen Rechte. Das Zivilgesetzbuch ist von den eidgenössischen
Räten schon durchberaten und tritt am 1. Januar 1912 in Kraft.
Für das Strafgesetzbuch liegt der Entwurf einer
Expertenkommission vor, der in absehbarer Zeit der Bundesversammlung
vorgelegt werden wird. Die Arbeiterschaft hat deshalb allen Grund,
sich die Frage vorzulegen, welche Anforderungen fie an ein schweife-
risches Strafgefetzbuch stellen muß. Dabei müssen wir uns folgendes
vor Augen halten : Das Strafgesetz umfaßt ein par hundert Artikel.
Diese Artikel sind nicht lose aneinander gereiht, fondern fie werden
zusammen gehalten und beherrscht von gewissen Grundgedanken,
die das ganze Gesetz durchdringen. Im Vordergrund steht die
Frage: welches sind die Ursachen der Kriminalität
(das heißt der verbrecherischen Handlungen) und was bezwecken

Ihr stimmberechtigten Männer!
Nicht weniger bedeutungsvoll für die Zukunft

ist das in einigen Teilen neu revidierte
Arbeiterinnenschutzgesetz, das neben den Fabrikarbeiterinnen
auch den geplagten Ladnerinnen ihr mühselig Dasein
um eiu weltiges erleichtern will. Neben dem lvstündi-
geu Arbeitstag, einer Mittagspause vou .l//„ Stunde»,

1 Woche bezahlter Fcrieu und einiger Schutzvorschriften

gegeu schlechte Arbeitsbedingungen, besteht
die wesentliche Neuerung des Gesetzes im einheitlichen,

für den ganzen Kanton auf 9 Uhr abends
angefetzten Ladenschluß, der im ganzen deutschen Reich
schon seit 3 Jahren in .Kraft besteht und an dessen
Stelle über kurzem der Achtuhrladenschluß treten
wird. Und gegen diese Arbeitszeitverkürzung will
ein Teil von Euch Sturm laufen?

Ihr Männer!
ErWallt nicht bei jeder Gelegenheit aus Euerem

Munde der Ruf: Die Frau gehört ins Haus! Die
Frau gehört an die Seite ihrer Kinder! Die Frau
muß ihrem Naturberufe als Mutter wieder
zurückgegeben werden! Und trotzdem entblödet Ihr Euch
nicht, zu Felde zu zieheil gegen ein armselig Gesetzlein,

gegen eine Arbeitszeitverkürzung, durch die
allein es den arbeitenden Frauen und Mädchen, den
unter fchwerer Arbeitslast ermattenden Ladnerinnen
ermöglicht ivird, fürderhin wieder mehr ihren häuslichen

Pflichten, ihrer Familie sich hinzugeben!

Ihr Männer!
Seid nicht Ihr es, die immer wo es angeht, mit

Pathos den Eintritt der Menschheit in das zwanzigste

wir mit der Strafrechtspflege? Diese Fragen sind zu
verschiedenen Zeiten ganz verschieden beantwortet worden, und auch
heute noch gehen die Anschauungen weit auseinander. Gedanken-
lose Leute sehen hier überhaupt keine Schwierigkeit. Sie sagen:
es steht schon in den zehn Geboten, man darf nicht stehlen und
man darf nicht ehebrechen ; und wer's doch tut, verdient halt Strafe.
Diefe billige Gelehrsamkeit reicht aber nicht aus. Die wissenschaftliche

Forschung und die methodische Beobachtung hat uns zu
folgender Erkenntnis geführt: Die Kriminalität ist in der Hauptfache

eine gesellschaftliche Erscheinung. Wenn wir den Ursachen
der Verbrechen nachforschen, so entdecken wir sehr enge Zusammenhänge

mit den sozialen Verhältnissen, unter denen wir leben.
„Jede Gesellschaft hat die Verbrecher, die sie verdient '. Der
Verbrecher handelt nicht als Einzelwesen, das feine Entschlüsse lediglich
aus der Tiefe seiner Seele schöpft und etwas Schlechtes begeht,
weil es nun einmal schlecht geartet ist. Er bringt allerdings von
Hause aus gewisse Eigenschaften mit, gute und fchlechte. Aber wie
diefe Eigenschaften sich entwickeln und ob die guten von den fchlechten
überwuchert werden, das hängt zu einem wesentlichen Teile, von
der Umgebung ab, unter der wir aufwachfen, von den Einflüssen,



Seite 2. ..Die Morkämpferin" Nr. 11.

Jahrhundert preist, als eines Jahrhunderts
glorreiche« soziale« Fortschrittes, als eines Jahrhunderls
der Humanität, als ei lies Jahrhunderts, das uns, den

Frauen gehört uud das Ihr mit Ellen Key stolz ueiliil
das Iahrhnnderl der Mutter und des Kindes! Ihr
wollt nicht wissen, was Arbeitszeitverkürzung für uns
Frauen heiszl? Nichts auderes als Schutz der Kinder!
Schutz der Zukunft! Mehrung der Arbeitskraft des

Einzelne» uud damit des gauzeu Volkes!
Wen» Ench, Ihr stimmberechtigten Männer, die

LebeiiskraU und das Gedeihen unseres Volkes wirklich

warm am Herze» liegt, bau» zaudert nicht u»d
legt am 13. Dezember iu die Urne eiu doppeltfaltig
In!

Für die arbeitenden Fraue» des Zürcher Landes:
Arbeiteriiiiieuverei» Winterthur.
Arbeileriiiileuvereiu Zürich..
Sozialdemokratischer Fraucuverei» Zürich.
Verein der Putz- u. Waschfraneu Zürich.
T i e 1 1 s l bo t e n v erei i l Zürich.

Zur bedingte.: Nsrmrteilmrg,
Ter 12. Dezember 1909 bedeutet für das Zürcher

Volk eine» Markstein iu der Geschichte seines Nechts-
wese»s. Mit der bisherige» barbarischen Auffassuug
von Schuld und Sühne soll endlich auch im Kantoll
Zürich gebrochen werden. Lässt der biblische Rechtsspruch:

Wen Gott lieb Hai, de» züchtigt er, denn wirklich

nur. eiue allen sichtbare, Leben und Existenz
schädigende Strafe zu? Ist der innere Seelenkampf, der
mit Allgewall auch über daS verrohteste sündige
Menschenherz hereinbricht, nichl das furchtbarste
Gericht, wo Gut und Böse miteinander im Kampfe
ringen, wo sich in der Seele innersten Tiefen, vom Gewil-
terflurnl der Leidenschaften und Begierden aufgerüttelt,

ein Läuleruilgs- und Heiliguugsprozsß vorbereitet,

der einen neueil, durch Schmerz und Trübsal in sich

gefestigteil Menschen schafft! Geht denn der Lebensweg
nicht aller wahrhaft großen Menschen, der Götter
Lieblinge, über Golgatha? Darum wehren wir auch
den kleinen Erdgeborenen nicht, innerlich zu wachfeil
lind in ihrem Sinnen und Denken größer zu werden.

Zwei Beispiele aus unserer Strasoroxis
(Der Heußer' scheu Schrift entnommen).

„Eine Frau, Mutter von vier unerzogenen Kin-

denen wir ausgesetzt sind, von der Ersiehung, die wir erhalten.
Darum ruht der größte Teil der Verantwortung für die strafbaren
Handlungen nicht auf dem Uebeltäter, sond-rn auf der Gesellschaft,
aus der er hervorgegangen ist. Und wer es mit der Bekämpfung
des Verbrechens ernst meint, darf sich nicht dabei beruhigen, daß
er den Verbrecher bestraft. Viel wichtiger maß uns die Äufgabc
erscheinen: Die sozialen Quellen des Verbre.lens abzugraben,
die dauernden, in den gesellschaftlichen Verhältnissen wurzelnden
Ursachen der Kriminalität aus der Welt zu schaffen. Daß in der
Tat nicht die angeborne Schlechtigkeit und Gewissenlosigkeit die
Hauptquelle der strafbaren Handlungen bildet, sondern daß Armut,
Dummheit, Unbedachtsamkeit einen viel, viel größern Anteil haben,
das lehrt uns jeder Blick in die Kriminalstatistik. Im Jahre 1908
sind im Kt. Zürich 3036 Personen bestraft worden. Dem
allergrößten Teile von ihnen tut man schweres Unrecht, wenn man sie,
wie es so oft geschieht, uuter dem Namen ..Verbrecher" zusammenfaßt.
Das ergibt sich schon, wenn wir nachsehen, wie sie bestraft worden
sind : nur 86 Personen sind zu Zuchthausstrafen verurteilt worden,
228 zu Arbeitshausstrafen und 305 zu Gefängnisstrafen von mehr
als einem Monat. Anderseits aber beläust sich die Zahl der Per-

dern, deren Gatte und Vater im Herbst 1997 gestor-
be», steht vor den Schranken des Gerichtes; sie ist
angeklagt des fortgesetzten allsgezeichneten Diebstahls
in einem nnbestiinnile», Fr. 28 jedoch nicht übersteigende»

Betrage. Die Akteil ergebeil folgendes: Nach
dem Tode ihres Maunes halte die Frau große Mühe,
mit der kieiueu monatliche» Uilterstützung von Fr. 15,
welche ihr seitens der Heimatgeineinde verabfolgt
wurde, sich und ihre vier Kiuder durchzubriilgen. Mit
dem Einzug des Winters kehrte große Not in diese
saust fcho» arme Fnmilie eiu. Der rieiue Verdienst,
deu die Frau mit Waschen uud Putze» erhieU,
mitsamt der monatlichen Unterstützung von Fr. 16 reichteil

kaum für Miete, Milch und Bröl, geschweige denn
noch für Holz uud Kohlen, uud doch sollte die Mutter
ihren vier Kindern eine warme Stube machen. Jn
der größten Not, bei starker Külte geht die Frau auf
einen umzäunte» Platz, iu welchem eiu Kohlenhaufen
lag, und Holl dorr mehrere Male iu einem Sack Kohle»,

nachdem sie vorher mit einer kleinen Säge einige
Latten der Umzäunung gelöst hatte. Sie wird
ertappt und Uiiler Anklage gestellt. Für die Nichter,
die alle großes Erbarmen für diese arme, bis anhin
lliibescholtene Frau Halle», war es geradezu peiulich,
diese Frau zu Gefängnis zu verurteilen, und doch

mußten sie es tun, weil Z 179 des zürcherischen
Strafgesetzbuches den ausgezeichneten Diebstahl mit
Gefängnis- — Arbeitshaus -- cder Zuchthausstrafe
bedroht. Selbstverständlich hat das Gericht ganz
bedeutende Milde wallen lassen und die arme Frau mit
einem Tag Gefängnis bestraft." ^

Und in diesem Falle sollte es dem Richter wirklich
vorenthalten bleiben, den Vollzug der Strafe zu
verhindern?

TaS andere Beispiel: „Vor den Schranken erscheint
die ii» Jahre 1891 geborene S. L., ein bis anhin un-
bescholleiies Mädchen, angeklagt der fortgesetzten
Unterschlagung im Betrage von Fr. 135. Der Tatbestand

ist folgender:
Tic S. L. war in einem hiesigen Warenhaus mehrere

Jahre, zuerst als Verkäuferin, fpäter als
Kassiert» tätig. Das Mädchen scheint. sich sonst gut gehalten

zu haben, deuu die Prinzipale gaben demselben
in Bezug auf Charakter, Fleiß und Treue ein sehr

gutes Zeugnis. Sie wohnte bei ihren alten Eltern,
deren Stütze, Stolz und Freude sie war. Die Tochter

sonen, die nur zu Geldstrafen vernrteilt wurden, auf 1M1 und die

Zahl derjenigen, welche nur eine Gefängnisstrafe von weniger als
einem Monat zu verbüßen hatten, auf 1483. Schon diese Zahlen
lassen uns vermuten, daß wir es in den Angeklagten der Hauptsache
nach glücklicherweise nicht mit „'Verbrechern" zu tun haben, sondern
mit Leuten, die aus Unbedacht, in der Not, im Aerger nnd Zorn
und in betrunkenem Zustande eine strafbare Handlung begangen
haben. Wären sie besser erzogen worden, hätte das harte Leben

sie nicht so oft gedemütigt und in ihnen nicht alle Selbstachtung
erstickt, erwartete sie, wenn sie von der Arbeit kommen, ein wohnliches
Heim, wo sie gerne ihren Feierabend verbringen, so wäre ihnen
das Mißgeschick nicht Passiert, das sie in den Gerichtssaal führte.
Dafür finden wir eine Bestätigung, wenn wir uns von der Statistik
sagen lassen, welcher Art die strafbaren Handlungen sind. An
erster Stelle stehen die E i g e n t u m s v e r g e h e n : Diebstahl, Betrüg,
Unterschlagung u. s. w. Wegen solcher Vergehen hatten sich fast
13N0 Personen zu verantworten, also über 40°jr, aller Verurteilten.
Der enge Zusammenhang mit ten Erwerbs- und Vermögensverhältnissen

des Proletariates liegt hier auf der Hand. Sehr groß
ist die Zahl der Vergehen, die im Zorn und Streit verübt
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